Stellungnahme 

des Philologenverbandes Baden-Württemberg zum 

neuen Bildungsplan für die "Kursstufe" des Gymnasiums
1. Allgemeiner Teil 

Der Philologenverband Baden-Württemberg (PhV BW) befürwortet die Reform der gymnasialen Oberstufe und die mit ihr verbundene Stärkung der Kernfächer Deutsch, Mathematik und der Fremdsprachen. Diese neue Gymnasiale Oberstufe (GO) bedingt die Anpassung der Lehrpläne an das veränderte Stundenvolumen der GO. 

Generell wird die Rücknahme des verbindlichen Teils der Lehrpläne begrüßt, da hierdurch eigene, individuelle Schwerpunktsetzungen im Unterricht durch die Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht werden. Nur so ist flexibles und umgehendes Reagieren im Unterricht auf aktuelle Entwicklungen möglich. Ein höherer Anteil offener Unterrichtsformen wird dementsprechend grundsätzlich unterstützt. 

Neben der generellen Befürwortung eines höheren Anteils an offenem Unterricht wird aber seitens des Verbandes auch mahnend auf die an den Schulen herrschenden materiellen und sächlichen Realitäten hingewiesen werden, die – stärker als in herkömmlichen Formen des Frontalunterrichts – eine notwendige und nicht nur hinreichende Bedingung für die Gestaltung offener Unterrichtsformen darstellen. So sind die im Vorwort ausgelobten Ziele von offenen, schülerzentrierten Unterrichtsformen, selbstständigem Arbeiten, Medienkompetenz, fächerverbindendem und projektorientiertem Arbeiten existenziell an entsprechende Räumlichkeiten, eine jeweils sachgerechte Ausstattung dieser Räumlichkeiten und das Vorhandensein entsprechender Materialien gebunden! Ein mögliches Scheitern der ausgelobten Ziele ist mit dem Fehlen der materiellen und sächlichen Ressourcen ursächlich verbunden. 

Der sinnvolle Einsatz von offenen und traditionellen Unterrichtsformen durch die Lehrerschaft muss zudem durch ein permanentes Fortbildungsangebot dauerhaft unterstützt werden. 

Der verstärkte Anteil offener Unterrichtsformen im Unterricht wird befürwortet, wie die notwendige Konsequenz in den Fachlehrplänen einen höheren Wahlanteil auszuweisen; gleichwohl scheint die Untergrenze des verbindlichen Anteils erreicht zu sein und kann nicht mehr abgesenkt werden. In einzelnen Fach-Stellungnahmen wird differenziert und deutlich darauf hingewiesen, wo die Reduktion des verbindlichen Teils ihre Grenze erreicht hat. 

Der PhV geht davon aus, dass die hier vorliegende Stellungnahme im Detail - nach Eingang der schriftlichen Stellungnahmen (7. April) - durch das Ministerium und die Lehrplankommissionen ernsthaft geprüft und noch weitere Verbesserungen in die Endfassung der Lehrpläne einfließen werden! 

Der PhV geht weiterhin davon aus, dass die jetzige Revision der Lehrpläne der GO nur vorläufig sein kann, da die anstehende generelle Überarbeitung der Lehrplane von Klasse 5 bis 11 auch in die Lehrpläne 12 und 13 hinein wirken wird, da die dortigen Überlegungen in einzelnen Fächern, Themenbereiche, die derzeit in der Gymnasialen Oberstufe behandelt werden, in frühere Klassenstufen zu verlegen, ernst genommen werden müssen. Dazu gehört auch, dass in die Oberstufenkonzeption die Klassen 11, 12 und 13 inhaltlich aufeinander bezogen werden müssen, da die Klasse 11 gemäß KMK-Richtlinien zur Oberstufe gehört. Dies ist noch nicht erfolgt (vgl. Doppelungen in Klasse 11 und 12/13). 

Der PhV begrüßt die Zusage des Ministeriums, im Anschluss an die Lehrplanrevision der GO auch die Form und die Inhalte der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung an die veränderten Lehrpläne anzupassen und hierbei auch die Betroffenen - Eltern, Schüler und Verbände - in den Meinungsbildungsprozess mit einzubeziehen. Bei allen notwendigen Anpassungen im Abitur hält der PhV jedoch in Übereinstimmung mit dem Kultusministerium daran fest, dass das Zentralabitur in Baden-Württemberg auch nicht im Ansatz oder in einzelnen Teilen zur Disposition steht. 
  
  

1.1 Pädagogischer Teil 

Baden-Württemberg tritt mit aktuellen Lehrplanrevision in die fünfte Phase der Lehrplangestaltung ein. Der sich jetzt in der Anhörung befindende Lehrplan stellt den fünften Versuch dar, Schule und Unterricht an die jeweils gegebenen gesellschaftlichen Erfordernisse und Notwendigkeiten anzupassen. 

Gemessen werden kann die Qualität seiner Konzeption und deren Umsetzung an den vorherigen Bildungsplänen, an den neuen, eigens für diesen Lehrplan erstellten Vorgaben und an der Umsetzung jener Vorgaben. Deshalb sei an dieser Stelle auch auf die zurückliegenden Phasen der Lehrplangestaltung hingewiesen. 

1957 bestimmte der "Herkömmliche Lehrplan" die am Gymnasium zu vermittelnden Inhalte und zeichnete sich im Positiven wie im Negativen durch eine starke Freiheit in inhaltlicher und methodischer Hinsicht aus, die den Lehrkräften bewusst zugestanden wurde. An eine Evaluierbarkeit des Lehrplans wurde zu dieser Zeit nicht gedacht; auch war das Schulbuch wohl häufig der eigentliche Lehrmeister und regelte die inhaltlichen Details. 

Die bildungspolitische Aufbruchphase ab Mitte der 60er Jahre und die aus Amerika stammende, mit dem Namen Saul B. Robinson untrennbar verbundene, Curriculumtheorie erfasste auch die Lehrpläne in Baden-Württemberg in Gestalt "Vorläufiger Lehrpläne", die freilich Kompromisscharakter hatten und nie zu voller Gültigkeit gelangten. Das Curriculum sollte aktueller, demokratischer, wissenschaftlich abgesichert und effizienter gestaltet werden. Lernziele, Methoden, Medien, Lernerfolgskontrollen sollten vorgeschrieben bzw. zumindest benannt werden. Die hohen und idealistischen Ziele wurden nicht zum ursprünglich angestrebten Ende geführt; sie scheiterten letztlich an der Konsensunfähigkeit innerhalb der Wissenschaften, an den eigenen utopischen Erwartungen und an der Kritik der Öffentlichkeit. Nur Teilreformen der Curriculumkonzeption wurden konsequent umgesetzt. So hat man Ziel- und Inhaltsangaben im Lehrplan verankert, für Methoden, Medien und Lernerfolgskontrollen aber lediglich Empfehlungen ausgesprochen. Der Entscheidungsspielraum der Lehrenden wurde gegenüber dem "Herkömmlichen Lehrplan" stark eingeengt, das Curriculum selbst war zu umfangreich, nicht fächerübergreifend und zu technokratisch (oberstes Prinzip: Umsetzung der operationalisierten Lernziele) angelegt. Gleichwohl war das Grundanliegen - nämlich eine Vergleichbarkeit in der Inhaltsvermittlung, den Anforderungen und den Lernzielkontrollen zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler - bei aller Kritik durchaus positiv zu sehen. Erstmals wurde nämlich versucht, unter Einbezug verschiedener Gremien, auf wissenschaftlicher Grundlage und entsprechend öffentlich transparent zu arbeiten. 

Ab 1980 wurde dieser "Vorläufige Lehrplan" umgearbeitet in das "Revidierte Curriculum", das dann das Lehren und Lernen ab 1984 bestimmte. Für das "Revidierte Curriculum" griff man (ein Rückschritt?!) zurück auf kleine Kommissionen von Schulpraktikern, die in den Bildungsplan nun auch Erziehungs- und nicht nur Ausbildungsziele und mehr übergeordnete Ziele aufnahmen. Die bekannte T-Form mit ihrer Ziel- und Inhaltsspalte wurde eingeführt und die Operationalisierungsversuche aus der Curriculumphase entfielen. Auch gab es keine Methoden- und Medienempfehlungen mehr. Der Wunsch nach einer Stärkung der Erziehungsaufgaben und neue gesellschaftliche Anforderungen, die in den sog. "Schlüsselqualifikationen" ihren Ausdruck fanden, verlangten nach einer Revision: 

1994 trat ein neuer Bildungsplan in Kraft, der dem Lehrplan eine neue Struktur gab: Die Lehrpläne für die einzelnen Fächer wurden nun nach Jahrgangsstufen geordnet und mit einem pädagogischen Leitwort versehen. Die pädagogische Orientierung auf die Schülerinnen und Schüler sollte hierin ihren Ausdruck finden. Eine Stärkung der Erziehungsaufgaben wurde intendiert, ebenso wie das fächerverbindende Lernen und das Erreichen neuer Zielkategorien, der "Schlüsselqualifikationen". Selbstständigkeit, Veranwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Methodenkompetenz sollten angestrebt, ganzheitliche und vernetzte Denk- und Sichtweisen gestärkt werden. 

Kaum umgesetzt und in der realistischen Umsetzung ihrer Zielen immer noch diskussionswürdig, insbesondere was die Vermittlung der "Schlüsselqualifikationen" und die "Stärkung ganzheitlicher und vernetzter Denkweisen" anlangt (zumal die ganzheitliche Sicht unserer heutigen komplexen Wirklichkeit nicht einmal von den Universitäten geleistet wird bzw. werden kann), steht mit der Veränderung der gymnasialen Oberstufe nun die Neufassung des Bildungsplans für die Oberstufe ab 2002, hier nun "Kursstufe" genannt, ins Haus. Die verbindliche Stärkung der Kernfächer Deutsch, Mathe und einer Fremdsprache unterstützt der Philologenverband nachdrücklich. Denn: Je weniger wir wissen, wie die Zukunft und die zukünftigen Arbeitsmöglichkeiten der kommenden Generationen aussehen, desto allgemeiner und grundlegender muss die am Gymnasium an unsere Schülerinnen und Schüler vermittelte Allgemeinbildung sein. Zu fragen ist allerdings, ob das Gymnasium wirklich in gleichen Anteilen, also gleichwertig zur allgemeinen Hochschulreife und zu einer angemessenen Vorbereitung auf eine anspruchsvolle berufliche Ausbildung (!) - wie im Vorwort des neuen Bildungsplanes vermerkt - führen soll. Der Philologenverband vertritt die Auffassung, dass die Vermittlung von Studierfähigkeit das Spezifikum des Gymnasiums und vorrangiges Ziel des gymnasialen Bildungs- (und nicht Ausbildungs-)ganges sein muss. 
  

1.2 Verfahrenskritik 

Wird der neue Bildungsplan im Vergleich mit den bisherigen Lehr- bzw. Bildungsplänen seinem eigenen Anspruch gerecht? Das baden-württembergische Kultusministerium hat hierfür nach der Kultusministerkonferenz in Husum im Oktober 1999 ein eigenes Grundlagenpapier erstellt, in dem die Zielsetzung und Organisation der Lehrplanarbeit beschrieben sind. Vor diesem Hintergrund und der aus den vier vorherigen Lehr- bzw. Bildungsplänen gewonnenen Erfahrungen erfüllt der in der Anhörung sich befindende neue Bildungsplan z.T. die durch das Kultusministerium selbst vorgegebenen Ziele, z.T. bleibt er in der Umsetzung hinter den Erwartungen zurück. 

Zu den Zielsetzungen gehörte, die Lehrpläne an die neue Struktur der gymnasialen Oberstufe anzupassen und über die strukturellen Änderungen (4-stündige Pflicht-, Profil - und Neigungsfächer, 2-stündige Fächer im Pflicht- und Wahlbereich) hinaus eine Sichtbarmachung der neuen pädagogischen Ausrichtung. Die Lehrpläne sollten in den verpflichtenden Teilen gekürzt, der Entscheidungsspielraum der Lehrkräfte durch die Ausbringung von Wahleinheiten vergrößert werden. Die Lehrpläne der 4-stündigen Fächer sollen sich im Anspruchsniveau und der Leistungsintensität, nicht aber im Umfang der stofflichen Inhalte an den bisherigen Leistungsfächern orientieren. 

In die laufenden Arbeiten sollten von Anfang an oder zumindest frühzeitig außerschulische Experten (Hochschule, Wirtschaft, Verbände) und das Forum "Gymnasium-Hochschule-Wirtschaft" sowie die Gremien Landeselternbeirat, Landesschulbeirat und Landesschülerbeirat frühzeitig mit einbezogen werden. Wegen der Auswirkungen auf die zentralen Prüfungsaufgaben sollten die Lehrpläne frühzeitig mit den federführenden Referenten der Oberschulämter abgestimmt werden (ab März 2000). Die Anhörungsergebnisse sollten bis 30. Juni 2000 eingearbeitet und der überarbeitete Entwurf Ende des vergangenen Schuljahrs, bis zum 27.07.2000, abgegeben worden sein. Die neue Abiturverordnung sollte zeitgleich erstellt werden. 

Die rein zeitlichen Verzögerungen während der Erstellungsphase des Lehrplans sind zunächst einmal nicht negativ zu bewerten, wenn man sie dahingehend interpretiert, dass sorgfältig und gründlich an den kommenden Lehrplänen gearbeitet wurde. Eine problematischere Sicht der Dinge ergibt sich allerdings bei der Frage, ob die Ergebnisse aus den mündlichen und vor allem schriftlichen Anhörungen eigentlich noch sorgfältig ausgewertet werden können, wenn die notwendig rechtzeitige Fertigstellung der Lehrpläne für die unterrichtenden Lehrer bis zum Ende des Schuljahres 2000/2001 gewährleistet werden soll – bevor sie dann im kommenden Schuljahr in Kraft treten! 

2.1 Zum Verfahren 

· In wesentlichen Teilen positiv zu beurteilen ist die transparente Gestaltung der Entstehung der neuen Lehrpläne durch die Veröffentlichung im Internet und die Durchführung sog. "Voranhörungen" und den mündlichen Anhörungen im Februar diesen Jahres. Ein hohes Maß an Offenheit für weitere konstruktive Verbesserungsarbeit an den Lehrplänen wurde in den mündlichen Anhörungen deutlich. Dass die Fachverbände nun im Nachhinein noch in der schriftlichen Anhörung berücksichtigt werden, ist positiv zu vermerken, wenngleich zu fragen ist, warum diese nicht von Anfang integriert wurden.
· Die Lehrplankommissionen sind nicht nach einem durchgehenden gemeinsamen und der Sache angemessenen Prinzip zusammengestellt worden. Vertreter von Schulen, Seminaren und der Hochschule hätten in jedem Gremium in der Planungs- und Durchführungsphase entsprechend berücksichtigt werden müssen. Im Grundlagenpapier tauchen die Seminare gar nicht – wenngleich sie glücklicherweise trotzdem in vielen Lehrplankommissionen trotzdem vertreten sind -, die wenigstens im Grundlagenpapier berücksichtigten Vertreter von Hochschule und Wirtschaft treten in der Umsetzung des Verfahrens nicht auf. Gleichwohl ist die inhaltliche Arbeit der Lehrplankommissionen als insgesamt positiv zu beurteilen.
· Die ursprünglich vorgesehene absolut notwendige Abstimmung zwischen den Aufgabenkommissionen (für die zentralen Prüfungen!) und den Lehrplankommissionen hat nicht stattgefunden.
· Die neue Abiturverordnung, die parallel zu den neuen Lehrplänen entstehen sollte, und von der Sache her notwendig in den Komplex der Neugestaltung der Gymnasialen Oberstufe und der im wesentlichen daraus begründeten Neugestaltung der Lehrpläne gehört, liegt bis heute nicht vor.
Das Verfahren zur Erstellung des neuen Bildungsplans für die Oberstufe weist neben der generell positiven Tendenz, transparent, demokratisch und offen für konstruktive Veränderungen bei der Lehrplangestaltung zu agieren also auch Mängel auf, die u.E. zu vermeiden gewesen wären. 

3. Stellungnahmen zu den einzelnen Fächern 

Die folgenden Stellungnahmen zu den einzelnen Fächern wurden von Fachverantwortlichen aus dem Landesvorstand des Philologenverbands erstellt, die im Anschluss an die jeweilige Fachstellungnahme genannt werden. In ihre Stellungnahmen wurden die Beurteilungen der Fachlehrpläne aus den Fachverbänden, die der Verband mehrmals zu einem "Runden Tisch" zum Thema Lehrpläne eingeladen hatte, aus den Seminaren und von Fachkollegen und Mitgliedern des Philologenverbandes aufgenommen und weiter verarbeitet. 

Der Verband geht davon aus, dass seine Stellungnahmen in der schriftlichen Anhörung berücksichtigt und damit eine weitere sachgerechte Verbesserungen der Lehrpläne ermöglicht werden. 
  
  

Volker Stich, 1. Vorsitzender des PhV Baden-Württemberg, 
Dr. Susanne Lin-Klitzing, Bildungsreferentin des PhV Baden-Württemberg. 
  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Deutsch 

Insgesamt erscheint der neue Lehrplan für das Fach Deutsch in der Kursstufe ausgewogen und inhaltlich durchaus gelungen. 

Die Ziele des neuen Lehrplans, durch Reduzierung der Stofffülle Freiräume zu schaffen für neue Unterrichtsformen, um auf diese Weise fächerverbindendes Arbeiten, selbstständiges Lernen, die Integration neuer Medien sowie auch die Stärkung der Methoden- und Sozialkompetenz zu ermöglichen, finden die volle Unterstützung des Philologenverbands. Auch dass die Forderung, Schüler zu mehr eigenständiger Beschaffung, Aufbereitung und Präsentation von Information zu veranlassen, nun im Lehrplan festgeschrieben wurde, ist überaus begrüßenswert. 

An diesem Punkt setzt allerdings auch gleich die erste Befürchtung an: In welchem Umfang kann die Opferung deutschspezifischer Inhalte zugunsten von Methodenkompetenz noch verantwortet werden? Was ist unter den veränderten Rahmenbedingungen, die die neue Kursstufe mit sich bringt, inhaltlich wirklich machbar? 

Wenn die Förderung der Kommunikationsfähigkeit im verlangten Umfang und in angemessener Qualität erfolgen soll, der neue Lehrplan im übrigen aber an den Inhalten des bisherigen Leistungskurses orientiert ist, wird die Reduktion in den Arbeitsbereichen zwei und drei nicht ausreichen, um in der von fünf auf vier Stunden verringerten Unterrichtszeit im zukünftigen Fach Deutsch den Lehrplan in seiner vorliegenden Form erfüllen zu können, da man in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt hat, dass die Unterrichtsgruppen sowohl in ihrer Zusammensetzung (d.h. mit einer größeren Bandbreite, was sprachliche Fähigkeit und Interesse am Fach Deutsch angeht) als auch in der Schülerzahl dann nicht mehr den heutigen Leistungskursen, sondern eher den Grundkursen entsprechen. 

Als weiteres Problem muss die Leistungskontrolle bei Teamarbeit und die höhere Gewichtung der mündlichen Leistung, deren Bewertung schneller angefochten wird als die der schriftlichen, angesehen werden. In diesem Bereich müssen noch Erfahrungen gesammelt und ausgewertet werden, bevor man zu einem abschließenden Urteil gelangen kann. Jetzt ist jedoch schon festzuhalten, dass die Veränderungen im Unterrichtsgeschehen auch Konsequenzen für Art und Anzahl der Klausuren sowie die Aufgabenstellung und den Erwartungshorizont der schriftlichen Abiturprüfung nach sich ziehen müssen. 

Des weiteren müssten die Rahmenbedingungen (Schülerzahl pro Klasse, Reduzierung der vorgeschriebenen Anzahl an Klassenarbeiten, Erhöhung der Wochenstundenzahl, Ausstattung der Schulen) auch für Unter- und Mittelstufe an die zukünftigen Erfordernisse angepasst werden. 

Zunächst sollte vor allem für die jetzigen 9. bis 11. Klassen eine Übergangsphase geschaffen werden, die ihnen eine Anpassung an die neuen Forderungen ermöglicht, denn bisher wurde in Unter- und Mittelstufe – auch aufgrund der hohen Klassenstärke und der vorgeschriebenen Anzahl an Klassenarbeiten – noch nicht systematisch zu den neuen Zielen und Aufgaben hingeführt. 

Annette Laur u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  

3.2 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Mathematik 

Die Stellungnahme zum Lehrplanentwurf für das Fach Mathematik der Kursstufe orientiert sich insbesondere an den Zielsetzungen, 

· durch Reduktion des Stoffumfanges ausgehend vom bisherigen Leistungskurs zum nun vierstündigen Kurs auf Leistungskursniveau zu führen und
· zur Erweiterung des unterrichtlichen Freiraumes Lehrplan-Inhalte teilweise offener zu formulieren.
Ein Vergleich des Lehrplanentwurfes mit den Lehrplänen der bisherigen Grund- und Leistungskurse zeigt, dass die Reduktion des Stoffumfanges durchaus gelungen ist: es ergeben sich nämlich etwa 30% weniger an Wochenstunden als im Leistungskurs, aber 20% mehr als im Grundkurs. Ob die vorgenommenen Kürzungen allerdings ausreichend Raum für das projektorientierte Arbeiten schaffen werden, muss sich erst noch erweisen. 

Der Wegfall mancher Inhalte z. B. "l´Hospital", "Simpson", "Matrizen", "Vektorraum", ... kann überwiegend zustimmend zur Kenntnis genommen werden. 

Bei anderen Inhalten z.B. "Integration durch Substitution", "Produktintegration", "Umkehrfunktion", "Kosinussatz", "Kugel", ... sind Bedauern und Bedenken schon größer und gewichtiger. Hier sollten die vorgenommenen Kürzungen nochmals überdacht werden: 

· Beispielsweise ist die Streichung des Bereiches "Linearkombination, lineare Abhängigkeit" (LPE 5) sowie eines der Beweisverfahren in der affinen (LPE 6) oder euklidischen (LPE 7) Geometrie durchaus denkbar, um Zeit für das anschauliche Gebiet "Kugel und Tangentialebene" zu gewinnen. Dies würde ohne wesentliche Einschränkung des Niveaus nicht nur bisherigen Grundkursschülern entgegenkommen, sondern den Bereich Geometrie insgesamt stärken. Die gestrichenen Bereiche können stattdessen in den entsprechenden Themen für das projektorientierte Arbeiten einbezogen werden.
· Die Einrichtung einer Wahlmöglichkeit durch vorgeschlagene Module wird grundsätzlich begrüßt. Ob die angebotenen Themen "Gebrochenrationale Funktionen" und "Trigonometrische Funktionen" allerdings eine geeignete Wahlmöglichkeit darstellen, oder ob hier langfristig eines der Gebiete herausfallen wird, muss abgewartet werden. Hier sollte zumindest der Rahmen und der Umfang der zu behandelnden Gebiete noch präzisiert werden, insbesondere wenn aus beiden Bereichen Grundkompetenzen gefordert werden: Welche?
· An vielen Stellen schaffen die sogenannten "kompakteren" Formulierungen nicht so sehr unterrichtlichen Freiraum sondern vielmehr Verunsicherung in Richtung der zentralen Abiturprüfung. Ohne wesentliche Einschränkung des Freiraumes könnten und sollten daher einzelne Bereiche doch noch etwas genauer spezifiziert und Inhalte verbindlich genannt werden, beispielsweise:
· "Eulersche Zahl" bei "Exponentialfunktionen oder bei Folgen",
· "Logarithmus/Umkehrfunktion" bei "Exponentialfunktionen",
· "Flächeninhalt und Rauminhalt" beim "Integral",
· "Nullstellensatz" bei "Näherungsverfahren zur Nullstellenberechnung".
Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Hinweise in der rechten Spalte des Lehrplans definitionsgemäß keinen verbindlichen Charakter haben.
Bei der Klärung der angesprochenen inhaltlichen Fragen spielt die Art der neuen zentralen Abituraufgaben eine ganz besondere Rolle, da sie zur Präzisierung des Lehrplanes dienen werden. Unbedingt rechtzeitig, d.h. mit Inkrafttreten des neuen Lehrplanes, muss hier Klarheit herrschen. 

Es wird beispielsweise noch zu überdenken sein, ob im ersten Teil der schriftlichen Mathematik-Prüfung überhaupt kein Taschenrechner oder vielleicht der nicht-grafikfähige Taschenrechner benutzt werden darf. 

Die bereits entwickelten Beispielaufgaben sollten jedenfalls schnellstmöglich den Fachbereichen der Schulen zur Verfügung gestellt werden, ohne Fortbildung und Multiplikatoren abzuwarten, damit auch hier noch Rückmeldungen möglich sind. 

Dr. Andreas Horn u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  
  

  3.3 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg 
zu den Lehrplanentwürfen der Kursstufe für die modernen Fremdsprachen (insbesondere Englisch und Französisch) 

Grundsätzlich begrüßen wir die Betonung methodischer Fertigkeiten und der kommunikativen Kompetenz in den neuen Lehrplänen für die modernen Fremdsprachen. 

Dieser Ansatz in Richtung Sprachproduktion, der auch aus einer produktiven Auseinandersetzung mit literarischen Texten bestehen kann, stärkt das Instrumentarium der Ausdrucksfähigkeit bei den Schülern. Das eigenständige Lernen wird gefördert, ein Lehrplanziel, welches sich in den Methoden der eigenständigen Recherche sowie des Einsatzes neuer Informationsquellen wie z.B. des Internets niederschlägt. 

Die Reduzierung der Stofffülle, die sich auch aus der Reduzierung der Stundenzahl von 5 auf 4 ergibt, erscheint logisch, auch hinsichtlich der stärkeren Betonung methodischer Kompetenzen, wenngleich eine absolute Untergrenze erreicht zu sein scheint. 

Einerseits begrüßen wir die durch die Ausweitung der Wahlteile größer werdenden Freiräume für individuelle Schwerpunktsetzung, andererseits muss der Pflichtteil so beschaffen sein, dass eine zentrale Abiturprüfung, an der wir ohne jegliche Einschränkung festhalten, auch weiterhin möglich ist.
Englisch: 

Die Absicht, das Leistungskursniveau auch im 4-stündigen Englischkurs beizubehalten, ist ein ehrgeiziges, aber anzustrebendes Ziel. Bei der Shakespeare-Lektüre ist die Neuerung, wonach auch Schlüsselszenen aus verschiedenen Dramen behandelt werden können, ein sinnvoller Ansatz, während sich die Frage stellt, ob im Rahmen der selbständigen Lektüre ein Drama genauso geeignet erscheint wie ein Roman. 

Französisch: 

Bei den sprachlichen Fertigkeiten sind die stärkere Hervorhebung des Hörverstehens und die hierzu angeführten Beispiele in der Hinweisspalte ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem bisherigen Lehrplan. 

Die ‚dienende‘ Funktion der Grammatik bei der korrekten Sprachproduktion lässt eine zu starke Grammatikorientierung nicht mehr zu, sondern hebt die Rolle der Grammatik als Mittel zum Zweck hervor. 

Bei den Zielvorgaben im Bereich Landeskunde sind die Bereiche differenziertes Faktenwissen und interkulturelle Kompetenz nicht als sich ausschließende, sondern vielmehr als sich gegenseitig bedingende und ergänzende Inhalte zu sehen. 

Abstimmung zwischen den neuen Lehrplänen und der Abiturprüfung: 

Die veränderten Lehrpläne bedingen eine Neugestaltung von Form und Inhalten der Abiturprüfung, da sich der Unterricht in den Klassen 12 und 13 auch an dieser zentralen Abschlussprüfung orientiert. 

Daher sind sprachproduktive und kommunikative Fertigkeiten in stärkerem Maße als bisher in der Abiturprüfung zu verankern. 

Bernd Saur und Brigitte Röder u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg 
  

  3.4 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg 
zu den alten Sprachen, hier zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Latein 

In ihrem Schreiben an die Schulleiterinnen und Schulleiter betont die Ministerin, dass es in den neuen Lehrplänen um "weniger detaillierte Bildungsvorgaben, aber um mehr Verbindlichkeit der am Ende zu erreichenden Standards" gehe. Und weiter: "...die Schulen erhalten mehr Raum für eigenständige Entwicklungen." 

In den Hinweisen auf die Änderungen und Neuerungen wird betont, dass eine "Reduktion auf Wesentliches und Machbares" versucht werde. Derzeit gilt für den Lehrplan des Grundkurses als verbindlich die Behandlung eines Autors aus dem philosophischen Bereich sowie dreier weiterer Autoren und für den Lehrplan des Leistungskurses die Behandlung je eines Autors aus den drei Pflichtbereichen sowie eines weiteren Autors oder Sachthemas.
Der neue Lehrplan verlangt aus den drei Pflichtbereichen 

· philosophische Texte
· politisch-historische Texte
· poetische Texte
die Behandlung je eines Autors oder Sachthemas. Dabei kann so gewählt werden, dass die Verpflichtung zur Behandlung eines fächerverbindenden Themas abgedeckt wird. 

Geht man davon aus, dass von den planmäßigen etwa 110 Stunden im Grundkurs in Stufe 12 und etwa 85 Stunden in Stufe 13 (vor dem schriftlichen Abitur) durch die verschiedensten Gründe (Studienfahrt; Konferenzen; Feiertage; bewegliche Ferientage; Klausuren in anderen Fächern; Krankheit ) gut 15% entfallen und letztlich etwa 165 Stunden bleiben, so ergeben sich derzeit rein rechnerisch etwa 40 Stunden pro Pflichtautor bzw. –thema. Diese Stundenzahl reduziert sich aber erheblich durch die ständig notwendigen Übungen und Repetitionen von Wortschatz, Grammatik usw. Es bleibt somit wenig Zeit für die auch bisher schon reichlich angebotenen zusätzlichen Autoren und Themen. Auch das Kennenlernen und Einüben von Methoden kommt zu kurz. 

Hier kann die Reduktion auf drei verbindliche Autoren bzw. Themen bei erhöhter Stundenzahl dem Fach Latein ein neues Gewicht geben. Man wird gründlicher arbeiten können, mehr Zeit für eigene Recherchen und Präsentation haben und vor allem auch für die Beschäftigung mit dem großen Angebot an lateinischen Texten der Spätantike, des Mittelalters und der Neuzeit. Jeder Schüler, der sich mit Latein beschäftigt hat, sollte z.B. einige Passagen aus dem Neuen Testament, aus Enzykliken oder naturwissenschaftlichen Abhandlungen kennen gelernt haben. Baden-Württemberg ist reich an lateinischen Inschriften auf Epitaphien, Grabsteinen, Grabplatten. Es kann sehr motivierend sein, wenn der Schüler in einer Einheit "Lateinische Inschriften" seine Heimatgemeinde erforscht. Gerade eine solche Einheit bietet sich für Arbeit im Team an. 

Die äußere Aufmachung des Lehrplans ist ansprechend. Man findet sich gut zurecht. Klar herausgearbeitet sind die methodischen Kompetenzen, die der Schüler erwerben soll. Begrüßenswert die neuen Angebote und die Hinweise auf andere Fächer. 

Sehr wichtig wird nun sein, das Vertrauen der Kollegenschaft und der Schüler zu gewinnen. Die Abiturklausuren werden zeigen müssen, wie die oben zitierte Vorgabe der Ministerin zu verstehen ist. Wenn einerseits mehr Verbindlichkeit in den Standards gewünscht ist, andererseits den Schulen mehr Eigenständigkeit zugestanden wird, so muss dies Auswirkungen auf die Gestaltung der Prüfungsaufgaben haben. Und: Wenn die Umsetzung dieses Lehrplans gelingen soll, dann darf in Unter- und Mittelstufe auf keinen Fall gekürzt werden! 

Hans Joachim Hildenbrand u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  

3.5 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für die Fächer Evangelische und Katholische Religion und Ethik 

Evangelische Religion und Katholische Religion 

Die vorliegenden ausgearbeiteten und gegenüber der Märzfassung überarbeiteten Lehrpläne in den Fächern Evangelische und Katholische Religion verdienen Lob. Sie bieten ein anspruchsvolles und angemessenes Spektrum an notwendigen Pflichtinhalten (es wird sinnvollerweise weiterhin von Schwerpunktthemen ausgegangen!) und ein reiches Spektrum an zahlreichen Wahlmodulen, die methodisch variationsreich genutzt werden können. 

Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit der beiden Konfessionen, die in der Lehrplangestaltung der beiden Fächer deutlich wird. Sie weisen einerseits inhaltlich sinnfällige Übereinstimmungen und Ergänzungen auf, andererseits begriffliche und inhaltlich unterschiedliche Themendarstellungen, wo es notwendig ist. 

Korrekturbedarf ist – übereinstimmend auch in der mündlichen Anhörung – z. Zt. nicht mehr vorhanden. 

Ethik 

Die inhaltliche Ausgestaltung des Faches Ethik hat unter erschwerten Bedingungen stattfinden müssen, die Gestaltung des vierstündigen Kurses steht noch aus. 

Wie für die oben genannten Fächer gilt, dass die jetzige vorliegende inhaltlich anspruchsvolle Ausgestaltung des zweistündigen Kurses z.Zt. – übereinstimmend in der mündlichen Anhörung - keiner weiteren Korrekturen bedarf. 

Dr. Susanne Lin-Klitzing u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg 
  

3.6 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Erdkunde 

Vorbemerkungen 

Grundsätzlich ist die Neustrukturierung für das Fach Erdkunde zu begrüßen. Die Anforderungen entsprechen einem modernen und attraktiven, Lernende und Lehrende ansprechenden Unterricht. Die Einteilung in Pflichtbereiche und Wahlmodule ist sinnvoll und bringt etwas Abwechslung in die Schwerpunktbildung. Zu begrüßen sind ebenfalls die stärkere Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Fragestellungen, die Förderung kognitiver und methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen sowie der Systemansatz als das zentrale unterrichtliche Anliegen mit dem Ziel des Denkens in räumlichen Systemen. Alle diese Vorzüge des neuen Lehrplanes stellen eine erhebliche Aufwertung des Faches Erdkunde in der gymnasialen Oberstufe dar. Ebenfalls positiv zu bewerten sind die angeführten und gut gegliederten fachspezifischen und fachrelevanten Arbeitsweisen und Arbeitstechniken. Ihre Umsetzung im Unterricht wird jedoch viel Zeit in Anspruch nehmen, da die Schülerinnen und Schüler an diese für sie z.T. unbekannten Methoden erst noch heranzuführen sind. Ebenfalls notwendig ist ein intensives Fortbildungs-, Informations- und Materialangebot für die Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere zum Einsatz von GIS und anderer geographischer Software. 

Zweistündig 

Für das 2-stündige Fach Erdkunde sind die in sich gut gegliederten und aufeinander abgestimmten Lehrplaneinheiten zu begrüßen. Die Aufstockung der im Lehrplan vorgeschriebenen Gesamtstundenzahl von 48 auf 54 Stunden ist angesichts der zeitlichen Inanspruchnahme bei der Umsetzung der fachspezifischen und fachrelevanten Arbeitsweisen und Arbeitstechniken kritisch zu bewerten. Problematisch sind auch die bei einzelnen Themen zu allgemeinen Formulierungen der Inhalte in der linken Spalte. Eine Konkretisierung einzelner Punkte, z.B. um die zu berücksichtigenden Aspekte, würde die Arbeit sehr erleichtern. Bedauerlich ist der geringere Stellenwert der Entwicklungs– und Schwellenländer, so dass wenig Zeit für eine systematische Erarbeitung bleibt. 

Vierstündig 

Für das 4-stündige Fach Erdkunde sind die in sich gut gegliederten und aufeinander abgestimmten Lehrplaneinheiten zu begrüßen. Die leicht überproportionale Senkung der vorgeschriebenen Gesamtstundenzahl von rund 252 auf 196 Stunden könnte etwas stärker ausfallen, um mehr Zeit für die Umsetzung der fachspezifischen und fachrelevanten Arbeitsweisen und Arbeitstechniken zu haben. Die höhere Gewichtung einiger Themen wie z.B. "Tourismus" und "Gefährdung der Ressourcen" war überfällig. Auch die Betonung der Anschauung durch Exkursionen ist wichtig. Der hohe Stellenwert der Lehrplaneinheiten 2 "Hydrosphäre" und 4 "Pedosphäre" sollte angesichts der starken Einschränkung der regionalen Geographie durch den Wegfall der Lehrplaneinheiten "Alte und junge Kulturräume der Erde" und "Rußland und seine Nachbarstaaten" nochmals überdacht werden. Auch in der Lehrplaneinheit 1 "Reliefsphäre" ist entgegen der allgemeinen Absicht des neuen Bildungsplanes zu weniger Spezialwissen Gegensätzliches erkennbar, weil statt eines Basiswissens über die exogene Dynamik der Erde einzelne Formenprozesse lediglich in verschiedenen Wahlmodulen auftauchen. Notwendig erscheint wie im vergangenen Lehrplan auch eine Vorgabe einer Lehrplan- oder Unterrichtseinheit, die nach dem schriftlichen Abitur zu behandeln ist. 

Thomas Rosenthal u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg 
  

3.7 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Geschichte 

(zweistündig) 
  

· Aus zwei Gründen hatte es die LP-Kommission Geschichte besonders schwer: einmal ist - gerade auch in diesem Fach - die Stoffmenge ‘täglich’ zunehmend, zum andern stand die Vorgabe, die Klassenstufe 11 unangetastet zu lassen und den 2. Durchgang grundsätzlich beizubehalten einer wirklichen Neukonzeption im Wege. Vor diesem ungeklärten bildungspolitischen Hintergrund wird die nächste Revision gerade dieses Fachlehrplans nicht lange auf sich warten lassen.
· Wie die übrigen Fächer musste auch das Fach Geschichte Stoffentlastung erreichen, dies ist durch das Weglassen von Inhalten erreicht worden, so fehlt im zweistündigen Fach das Thema ‘Französische Revolution’, statt dessen wird - und dies wirkt etwas erzwungen - in Klassenstufe 12 mit der Entstehung der USA eingesetzt; ein weiteres Beispiel: Die russische Geschichte kommt, bis auf die Zeit nach 1945, nicht mehr vor.
· Die Stoffentlastung ist auch durch Verlegung von ‘Pflichtstoff’ in den Wahlbereich bzw. in die Module erreicht worden, so sind z.B. die Novemberereignisse 1918 und der Versailler Vertrag 1919 wählbar (oder nicht wählbar) - für das Verständnis der Geschichte der Weimarer Republik sind diese Themen aber unabdingbar. An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass die Kürzungen bis an die Schmerzgrenze gehen.
· Andererseits wurde für einzelne Module, wie in LPE 12.3: Individuum und Gesellschaft ‘großzügig’ acht Unterrichtsstunden eingeplant, einem Thema, das in den Fächern Gemeinschaftskunde, Religion bzw. Ethik viel besser platziert wäre, durchaus mit einer historischen Dimension. Dieser Bereich könnte auch beim jeweiligen historischen Thema festgemacht werden, z.B.: "Die Emanzipation der Frau" beim Thema Frauenwahlrecht in der Weimarer Republik.
Durch die Kürzungen verliert der Lehrplan Geschichte an historischer Intensität. 90 % aller Schüler werden den zweistündigen Kurs besuchen, sie hätten "letztmals" die Chance, Geschichte im Zusammenhang zu erleben, dies wird im vorliegenden Lehrplan nur unvollkommen erreicht. 

Positiv zu sehen ist das Ziel, moderne Medien und Unterrichtsmethoden einzusetzen, genau so wie die Verstärkung des Europabezugs und der Regional- bzw. Lokalgeschichte. Es bleibt zweifelnd anzumerken, ob Schüler und Lehrer in einem zweistündigen Fach die Konzentration aufbringen, diese Verfahren bzw. Themen zu erarbeiten. 

Bedauerlicherweise war es nicht möglich, zum Neigungsfach Geschichte Aufgabenbeispiele vorzulegen. Sie hätten darüber Auskunft geben können, wie sich die Reduktion des Pflichtteils auf zentrale Aufgabenstellungen auswirken wird. 

Karl Heinz Wurster u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  
  

3.8 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Gemeinschaftskunde (zweistündig) 

Die Rahmenbedingungen für das Fach Gemeinschaftskunde sind bis dato ungünstig geblieben: später Beginn mit Klassenstufe 10 und Teilfachkonstruktion in Klassenstufen 12 und 13. 

Die Anhörungsfassung des Lehrplans hat - angesichts der angedachten Einführung eines Kombifaches - Erdkunde-Politik-Wirtschaft und der geplanten Entwicklung eines Neigungsfaches Wirtschaft - sicherlich nur vorläufigen Charakter. Wir wollen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir für das Letztgenannte keine Notwendigkeit sehen, da das Thema Wirtschaft auch seither im Lehrplan Gemeinschaftskunde in Klassenstufen 10 und 11 gut repräsentiert ist. 

Im neuen Lehrplan Gemeinschaftskunde für die Klassenstufen 12 und 13 ist mit dem Thema Weltwirtschaft, in Erdkunde mit dem Thema Wirtschaftsgeographie, eine gute Verzahnung gelungen. 

Die ursprünglich vorhandene problematische Doppelung im zweiten Halbjahr von 13 ist, in Bezug auf das Thema Entwicklungspolitik, sinnvoll beseitigt worden. Begrüßenswert ist auch die durchgehende Betonung der europäischen Dimension. 

Die Zahl der Lehrplaneinheiten hat sich insgesamt verringert. 

Lehrer und Schüler können zukünftig stärker eigenständig planen, indem sie neben dem verringerten Pflichtbereich inhaltliche Schwerpunkte setzen, es bleibt Raum für alternative Arbeitstechniken bzw. -methoden. 

Die Kürzungen im Fach Gemeinschaftskunde haben zur Folge, dass der politologische Teil des Faches in den Hintergrund tritt, so ist z.B. die Rolle der Bundesregierung in LPE 12.2 nur unter einem Kontrollaspekt (Hinweisspalte) zu behandeln. 

Auch zu diesem Fach ist anzumerken, dass die gleichzeitige Vorlage einer Musteraufgabe für das Neigungsfach, für das Verständnis der Intention des Lehrplans und für den Charakter der zentralen Aufgaben sehr hilfreich gewesen wäre. 

Karl Heinz Wurster u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg 
  

3.9 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Physik 
  

Selbsttätigkeit und Motivation 

Die Selbsttätigkeit der Schüler ist eine große Chance. Unabhängig von allen bisherigen Lehrplänen ergab sich schon immer aus gutem Physikunterricht für viele Schüler fachliches Können und Kompetenz im physikalischen Denken und in der wissenschaftlichen Methodik der Physik. 

Neu in diesem Lehrplan sind vor allem verbindliche Zielvorgaben für weitere Schlüsselqualifikationen, der Einsatz moderner Medien und schließlich - und dies ist ganz wesentlich - der Versuch, durch betonten Einbezug der selbstständigen Schülertätigkeit in verschiedenen Formen in das unterrichtliche Geschehen, die Schüler zu motivieren. Dies ist eine große Chance, die Schüler für die Physik zu gewinnen und darum in hohem Maße begrüßenswert. Der Gestaltungswille der Schüler darf allerdings nicht durch Mängel bei der Geräteausstattung und Räumlichkeit gebremst werden! 

Die zweite im Lehrplan enthaltene Komponente zur Motivation der Schüler, Untersuchung von Geräten aus dem Alltag (z.B. Wie funktioniert - mechanisch, elektrisch und elektronisch betrachtet - ein sich automatisch schließendes Garagentor?) wird nur dann wirksam sein, wenn es nicht bei der physikalisch theoretischen Erklärung des Geräts bleibt, sondern das praktische Tun, d.h. zumindest der teilweise Nachbau des Geräts im Modell im Mittelpunkt steht.Daraus ergeben sich allerdings Forderungen, was die Größe der Praktikumsräume und die Ausgestaltung der Sammlung betrifft. Der bislang vorhandene Raum für Praktika dürfte für künftige Projektarbeiten, die sich u.U. über Wochen hinziehen und während dieser Zeit Platz beanspruchen werden, in aller Regel nicht ausreichen. Zudem muss in der Sammlung neben Computern unverzichtbar eine mechanische, elektrische und elektronische Mindestausstattung (Werkzeuge und Materialien betreffend) vorhanden sein. 

Darüber hinaus wäre - im Hinblick auf die insgesamt im Lehrplan vorgesehene starke Zunahme der Eigentätigkeit der Schüler und nicht zuletzt auf die damit verbundenen Gefährdungen der Schüler - eine Hilfestellung für die Schüler durch die Fachkunde eines Technikers sehr wünschenswert, der auch die Sammlung betreuen und in Stand halten könnte. 

Reicht der Zeitrahmen? 

In "ÄNDERUNGEN – NEUERUNGEN" befindet sich die Aussage: "Der Lehrplan wurde stofflich entlastet, so dass neben einem Wahlbereich ein genügend großer zeitlicher Spielraum für die neu ausgewiesenen Unterrichtsmethoden entsteht." 

Die Frage ist, ob der gesamte Zeitrahmen angesichts des immer noch sehr großen und unverzichtbaren Stoffumfangs (ob Pflichtstoff oder evtl. wenig aus dem Wahlbereich) wirklich ausreicht. Neben dem trotz aller Kürzungen noch erheblichen Zeitbedarf im Pflicht- und Wahlbereich wird sich - angesichts des Umfangs der Aktivitäten - zwangsläufig ein großer Zeitbedarf herausstellen, und zwar aus folgenden Gründen: 

· Projektorientiertes Arbeiten, Planarbeit, selbständiges Erarbeiten von Themen (insbesondere im Team) und selbständiges praktisches Arbeiten können nur in geringem Umfang teilweise im Rahmen der Hausaufgaben stattfinden. Sie beanspruchen inklusive der zugehörigen Präsentation im Praktikum und Unterricht einen hohen zeitlichen Aufwand.
· Die Verlagerung von wichtigen Inhalten (wie den Hall-Effekt oder fast alle unverzichtbaren Aussagen über den Wechselstrom ) ins Praktikum erfordert ausführliche Präsentation und Ergänzungen/ Korrekturen durch den Lehrer/die Lehrerin.
· Die Anzahl der Schülerreferate, die es auch bisher schon gab, wird zunehmen.
· Die Wiederholung von Grundlagen aus der Mittelstufe (z.B. Elektrizitätslehre) durch selbstständiges Arbeiten in Form von Planarbeit oder Teamarbeit bedeutet die Notwendigkeit einer verstärkten Rückmeldung im Unterricht – was wiederum einen erhöhten Zeitaufwand bedingt.
· Zeitlich aufwändig wird insbesondere die Umsetzung besonders ambitionierter Anliegen des Lehrplans sein, beispielsweise folgendes: "Der Einsatz eines Modellbildungssystems zusammen mit den zugehörigen Experimenten dient zur Beschreibung und Lösung komplexer Probleme, der eine kritische Reflexion der Ergebnisse folgen muss, z.B. im Praktikum beim Ausschalten des Spulenstroms, Auf- und Entladen von Kondensatoren, L-C-Kombinationen."
· Exkursionen können zwar u.U. außerhalb des Unterrichts stattfinden, müssen aber vorbereitet werden.
· Fächerverbindende Themen können sehr zeitintensiv sein.
Entlastungen sind angesichts höherer Anforderungen durch permanente Fortbildung und vor allem durch Teamteaching geboten und notwendig! 

Die Vielfalt des neuen Unterrichtsgeschehens wird auch nach der Einführungsphase wesentlich höhere Anforderungen an die Lehrer stellen, die nicht noch stärker überlastet werden dürfen. Ein Teil der notwendigen Entlastung kann durch permanente Fortbildung mit zugehörigem Deputatsnachlass erfolgen. Wesentliche Entlastung kann nur durch Teamteaching erreicht werden. 

Rechtzeitig präzise Aussagen zu den neuen Abituraufgaben 

Der mit diesem neuen Lehrplan angestrebte "Paradigmenwechsel im Physikunterricht" erzwingt zweifellos eine wesentliche Änderung bei der Aufgabenstellung bei der zentralen Abiturprüfung, in die möglichst viele der erlernten Kompetenzen miteinbezogen werden müssen. Über die Beschaffenheit dieser künftigen Abituraufgaben muss deshalb rechtzeitig d.h. beim Erscheinen des neuen Plans bei den Lehrern (nicht zuletzt zu deren Ermutigung!) völlige Klarheit erzeugt werden. Es müssen zum Erscheinungstermin präzise Aussagen gemacht werden - insbesondere ist die Angabe konkreter Aufgabenbeispiele unerlässlich! -; etwaige Formulierungen, die darauf hinweisen, dass bei der Erzeugung der Abituraufgaben auf die Freiräume Rücksicht genommen werde, wären völlig unzureichend. 

Helmut Röhm u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  
  

3.10 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Biologie 

Der Philologenverband stimmt der Formulierung der grundsätzlichen Ziele des Biologieunterrichts in 12 und 13 zu. So sieht er insbesonders im Mittelpunkt: 

· Zusammenhänge von Struktur und Funktion erkennen,
· lebende Systeme in ihren Zusammenhängen verstehen,
· Fachkompetenz und vertiefte Allgemeinbildung vermitteln,
· das Einüben fachspezifischer Arbeitsweisen (beobachten, beschreiben, untersuchen, experimentieren),
· den verstärkten Einsatz offener Unterrichtsformen und Arbeitsmethoden,
· das Primat eines Denkens in vernetzten Systemen, erleichtert durch die offene Konzeption des Lehrplans.
Sowohl im vierstündigen wie im zweistündigen Biologiekurs sieht der Philologenverband Baden-Württemberg die drei Gebiete der Lehrplaneinheiten 1 - 3 (Zelle mit Genetik, Informationsverarbeitung, angewandte Biologie) als sinnvoll und unbedingt notwendig an. Mit einem deutlichen Fragezeichen ist die erneute Behandlung der Ethologie zu versehen. 

Abgesehen von der jetzt vorzunehmenden Lehrplananpassung sieht der Philologenverband eine generelle Lehrplanneufassung von 5 - 13 als geboten. Insbesondere in den Naturwissenschaften muss die Altersrelevanz der zu behandelnden Themenbereiche hinterfragt werden. 

So sollten in der gymnasialen Oberstufe vorzugsweise Themenbereiche behandelt werden, die Vorkenntnisse aus Nachbarwissenschaften (Physik, Chemie) erforderlich machen und dadurch auf einem hohen Anspruchsniveau gehalten werden können. Des Weiteren sollten in der gymnasialen Oberstufe Themengebiete stehen, die ethische, ökologische, biomedizinische und molekularbiologische Fragen ansprechen. 

Von daher wäre eine vorzeitige Behandlung der wesentlichen Aspekte der Evolution wie der gesamten Ethologie in früheren Altersstufen der ausgehenden Mittel- bzw. beginnenden Oberstufe angezeigt. 

Volker Stich u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  

3.11 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Chemie 

Der Philologenverband sieht im Fach Chemie die grundsätzlichen Ziele des Oberstufenchemieunterrichts mit diesem Lehrplanentwurf erreicht. Im zweistündigen Basisfach soll die allgemeine naturwissenschaftliche Kompetenz gestärkt werden, die Kommunikationsfähigkeit geschult und Lösungsstrategien entwickelt werden. 

Im vierstündigen Vertiefungskurs sollen grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben werden und verschiedene Grundkonzepte, wie das Donator-Akzeptor-Prinzip, die Bedeutung der Gleichgewichte oder die Energetik, eingeübt werden. Darüber hinaus ist gerade hier das chemische Praktikum bedeutsam, da hierdurch entscheidend die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler gefördert werden kann. 

Der Philologenverband stimmt somit schon mit den generellen Grundüberlegungen zum Fach Chemie überein. 

Die Anordnung und die Behandlung der Pflicht- wie auch der Wahlteile erscheinen adäquat und logisch folgerichtig aufgebaut. Besonders betont werden muss der Einstieg im vierstündigen Vertiefungskurs über die Energetik, womit das tiefere Verständnis der Schülerinnen und Schüler erleichtert wird. 

Bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung müssen trotzdem einige wenige Fragen formuliert werden, deren Beantwortung im Rahmen der Endfassung der Lehrpläne sichergestellt werden sollten: 

1. Ist es im zweistündigen Basiskurs sinnvoll, nur eines der drei Gebiete Kohlenhydrate, Eiweiße oder Nukleinsäuren verbindlich vorzusehen?
2. Wenn schon Benzol verbindlich vorgeschrieben wird, so sollte dann zumindest ein Minimalbezug zu weiterführenden Themenbereichen, wie z.B. den Farbstoffen, gegeben sein. So erscheint Benzol zu losgelöst. Alternativ müsste auf das Thema Benzol völlig verzichtet werden.
3. Sollten nicht mehr chemische Industrieprozesse auch schon im zweistündigen Basiskurs vorgeschrieben werden, um einem vertieften Verständnis der Zusammenhänge von Ökonomie und Ökologie Hilfestellung zu geben?
Ansonsten gilt auch im Fach Chemie die grundsätzliche Feststellung, dass eine endgültige Festlegung des Lehrplans in Jahrgangstufe 12 und 13 die Neuformulierung der Lehrpläne in den vorangegangenen Klassenstufen dringend geboten und erforderlich macht. 

Volker Stich u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  

3.12 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Sport 

Vorbetrachtung 

Grundsätzlich begrüßt wird das Bemühen der Lehrplankommission, den pädagogischen Freiraum im Fach Sport zu erweitern, das Sportartenkonzept im Kern zu bewahren und den verbindlichen Stellenwert des Faches Sport in der Oberstufe und im Abitur zu erhalten. Die im Lehrplan sich widerspiegelnde Konzeption einer ganzheitlichen Bildung, die zu einem reflektierten Körperbewusstsein erziehen soll, berücksichtigt auch den gesellschaftlichen Wandel und seine Auswirkungen auf das Sport- und Freizeitverhalten der jungen Generation. 

Die Verzahnung von Theorie und Praxis, insbesondere im Neigungs- und Profilfach Sport (je 4-stündig) und eine neben der Praxisprüfung abzuleistende theoretische Prüfung wird als sinnvoll angesehen. Schon jetzt wird im Rahmen des zweistündigen Sportunterrichts von den an den Gymnasien unterrichtenden Sportlehrkräften die Bedeutung physischer Leistungsfaktoren und konditioneller Fähigkeiten, aber auch die Analyse motorischer Fertigkeiten/Korrekturhinweise den Schülern vermittelt. Erhebliche Bedenken bestehen hingegen an den Plänen, dass künftig im nur zweistündigen Pflichtfach die Sport-Theorie-Inhalte auch abgeprüft werden und in die Sportnote im Verhältnis 2:1 (Praxis:Theorie) einfließen sollen. Eine theoretische Prüfung gab es im zweistündigen Pflichtfach bislang aus gutem Grund weder im 4. Prüfungsfach noch zur Ermittlung der halbjährlichen Kursnoten. 

Die erheblichen Bedenken an der geplanten Notengewichtung sportpraktischer und sporttheoretischer Ergebnisse im Verhältnis 2 : 1 und an der theoretischen Prüfung im Rahmen des 5. Prüfungsfaches werden nachfolgend ausführlich dargestellt: 

1. Die für das Pflichtfach Sport zur Verfügung stehenden zwei Wochenstunden sind für die im Lehrplan-Entwurf genannten praktischen und theoretischen Inhalte zu knapp bemessen. Allein die aufzuwendende Prüfungszeit zur Erstellung der mündlichen Noten steht in keinem Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Trainings- und Übungsphasen. Begründung: Von der einmal pro Woche stattfindenden Doppelstunde (90 Minuten) sind mindestens 15 Minuten für das Umkleiden, Duschen, Auf- und Abbauen von Sportgeräten abzuziehen. Auch wäre eine länger dauernde Vermittlung theoretischer Anteile - z.B. während des Schwimm- oder Leichtathletiktrainings im Bad bzw. bei kühler Witterung im Freien - mit gesundheitlichen Risiken behaftet und auch deshalb abzulehnen.
2. Verringert wird das im Lehrplan angesetzte Zeitkontingent nicht selten durch zeitraubende Hin- und Rückwege zu den Sportstätten, durch Stundenausfälle (Studienfahrten, Museumsbesuch und künftig vermehrt Betriebsbesichtungen und praxisorientierte Projekte in den anderen Fächern etc.). So stehen im Durchschnitt maximal 65 bis 75 Minuten/pro Woche und unter Berücksichtigung der Ferien zwischen 35 und 37 Doppelstunden in Klassenstufe 12, wenn kein Unterricht ausfällt, zur Verfügung. Aufgrund der Abiturprüfung und Entlassung vor dem Schuljahrsschluss verringert sich diese Zahl in Klassenstufe 13, sodass dann sogar noch weniger Stunden für den sportpraktischen und nun auch abzuprüfenden sporttheoretischen Teil zur Verfügung stehen. Um die in sportphysiologischer und konditioneller Hinsicht sinnvollen Belastungs- und Trainingseffekte in physiologisch angemessener und vertretbarer Dosierung zu gewährleisten, erscheint es geboten, den vorgesehenen Zeitrahmen um mindestens eine weitere Stunde auf mindestens drei Sportstunden aufzustocken, was zugleich den ständig wiederholten Forderungen nach mehr Sport und Bewegung an den Schulen entgegenkäme.
3. Die in verstärktem Maße sitzenden Tätigkeiten (Computer / Fernsehkonsum / Motorisierung) der heutigen Schülergeneration führen zu einem immer stärker zunehmenden Bewegungsmangel junger Menschen. Wenn nun noch verpflichtend die Sporttheorie (z.B. Grundlagenwissen über die motorischen Fähigkeiten, über Trainingslehre und ihre Behandlung in Einzel- und Gruppenarbeit oder mit mediengestützten Präsentationstechniken) so aufbereitet und dargestellt werden soll, dass das Wissen darüber in einer mündlichen Prüfung abprüfbar ist, dann geht das ebenfalls zu Lasten der sportlichen Bewegung, die schlichtweg zu kurz kommt.
4. Jeder Schüler sollte nach dem Sportunterricht das motivierende Gefühl mitnehmen, etwas körperlich "gearbeitet" und geleistet und den physischen Bereich gefordert und trainiert zu haben. Die Schüler erwarten das zu Recht, weil sie in den anderen Fächern v.a. geistig gefordert sind. Für viele von ihnen ist die wöchentliche Sport(doppel)stunde der einzige körperliche Ausgleich. Wenn nun die knappe Zeit auch noch mit theoretischen Inhalten befrachtet werden soll, dann kann der elementare Wunsch der Schüler nach Spiel und Bewegung nicht mehr im wünschenswerten Maße erfüllt werden.
5. Das Argument, man könne den Schülern die theoretischen Inhalte nebenher, also während des praktischen Sportunterrichts so vermitteln, dass sie dann auch mündlich abprüfbar sind, entspricht nicht der Realität des schulischen Alltags. Denn im Sport-Pflichtbereich hat man es vorrangig mit Schülern zu tun, die keinerlei Sport - auch nicht im Verein - betreiben. Bei vielen Schülern bestehen also erhebliche sportmotorische Defizite, sodass für diese die sportliche Bewegung wichtiger ist als eine theoretische Reflexion. Befürchtet wird von den Sportfachlehrerinnen und -lehrern im Übrigen, dass sich das Interesse der überwiegenden Mehrzahl von Schülern an theoretischen Inhalten in Grenzen halten wird, was dem Stellenwert des Faches Sport in der Schülerschaft nicht zugute käme, die Aufwertung des Faches also eher behindern würde.
6. Da in der Notengebung eine Gewichtung von 2 : 1 (Praxis zu Theorie) verbindlich sein soll, führt die Vermittlung theoretischer Inhalte während der Praxis bzw. durch ausgeteilte Theorie-Handreichungen an die Schüler deshalb nicht zu einer gerechten und juristisch unanfechtbaren Sportnote, weil die sporttheoretischen Teilergebnisse zu einem Drittel in die Sportnote einfließen sollen. Juristisch anfechtbar ist die Sportnote vor allem dann, wenn der Theorieanteil (1/3) nicht einwandfrei nachvollziehbar (mündl. oder schriftl) abgeprüft wurde. Und das ist aus den genannten Gründen nicht durchführbar.
7. Zu bedenken ist, dass Schüler aufgrund der Einbeziehung theoretischer Prüfungsergebnisse selbst bei geringem körperlichem Bemühen bzw. Einsatz eine Note erhalten können, die den tatsächlich geleisteten geringen oder auch starken Einsatz nicht widerspiegeln. Das könnte bei der Beurteilung der Zeugnisnoten im Rahmen von beruflichen Bewerbungen möglicherweise zu falschen Beurteilungen/Einschätzung der körperlichen Fitness des betreffenden Schülers/der Schülerin führen. Personalabteilungen gehen bei der Sportnote bislang nicht davon aus, dass dort in größerem Umfang theoretische Anteile mit eingeflossen sind. So ergeben sich möglicherweise Ansatzpunkte für juristische Einsprüche und Anfechtungen der Sportnoten, weil die eigentliche körperliche Leistungsfähigkeit zu einem Drittel ausgeblendet wird.
8. Unklar ist, wie die Theorienote ermittelt werden soll (nebenbei während des Unterrichts, durch Fragen und Antworten oder durch gezieltes Abfragen? Soll das Notenbuch stets präsent sein?). Zu fragen ist auch, ob im Falle der Wahl des Faches als Prüfungsfach im Abitur Prüfungsfragen schriftlich vorzulegen sind? Welchen Stellenwert nimmt in der Abiturprüfung die mündliche Beurteilung ein, und wie ist sie zu organisieren?

Fazit zum o.G.: 

9. Wenn im zweistündigen Sport-Pflichtfach Theorie-Inhalte vermittelt und in der Abiturprüfung in einem zusätzlichen Theorieteil abgeprüft werden sollen, dann wäre das im Rahmen einer weiteren Sportstunde vorstellbar. Im anderen Fall (2 Wochenstunden) erscheint der Theorieteil und seine anteilige Berücksichtigung bei der Notenfindung als zu hoch, da er zu den oben beschriebenen Beeinträchtigungen des Sportunterrichts im Pflichtbereich führen würde. Vorschlag: Denkbar wäre die Ansiedelung eines prüfungsrelevanten Theorieteils im Rahmen einer dritten Sportstunde oder eines mehrwöchigen Theorie-Blockunterrichts, z.B. als zeitlich begrenztes Aufsetzer-Angebot.
Der sportpraktische Teil 

Ein weiterer kritischer Punkt im neuen Lehrplan-Entwurf ist der sog. Sportbereich 4 (Wahlbereich), der mit insgesamt 50 Stunden anteilig sehr hoch veranschlagt wurde. 

In den Rahmenbedingungen des Faches Sport heißt es: "Im Sportbereich 4 können bis zu zwei weitere Schulsportarten oder eine regionale Schwerpunktsportart gewählt werden, es können aber auch Defizite der Sportarten aus den Sportbereichen 2 und 3 abgebaut werden." 

Abgesehen davon, dass für die sog. regionale Schwerpunktsportart (also z.B. für Tischtennis, Badminton, Judo, Inline-Skating, etc....) ein genehmigter Lehrplan und die fachliche Qualifikation des Lehrers sowie der Unterricht ab der Mittelstufe in einer solchen Sportart als Voraussetzung gelten, erscheinen die genannten Alternativen wenig sinnvoll. Fachkolleginnen und -kollegen fragen deshalb, woher der Lehrplan kommen soll und welche Maßstäbe an die fachliche Qualifikation des Lehrers zu richten sind? 

Unter dem Oberbegriff "Organisation" heißt es auf S. 286: "Die Schülerinnen und Schüler wählen vor Eintritt in die Jahrgangsstufe 12 aus dem Angebot der Schule eine Sportartenkombination." 

Daraus ergeben sich folgende Fragen: 

1. Was soll die Schule im Sportbereich 4 anbieten? 

2. Wenn zwei weitere Sportarten angeboten werden, wie kann ein Sportlehrer dann noch Defizite in den Sportarten aus den Sportbereichen 2 und 3 abbauen? 

Zu bedenken ist, 

· dass gerade auch in den Mannschaftssportarten das Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler den Anforderungen des Lehrplans nicht entspricht, vielmehr ein mehrjähriges hohes Maß an Konstanz schul- oder vereinssportlicher Aktivitäten voraussetzt.
· dass in den verschiedenen Sportarten ein hohes Maß an Trainingskontinuität und Bewegungsintensität in a l l e n Jahrgangsstufen erforderlich ist, will man Leistungsfortschritte im Sinne des Lehrplans erkennbar und erlebbar machen.
Begrüßt wird die Betonung, dass es ein primäres Ziel des Sportunterrichts sein soll, einen ganz wesentlichen Beitrag zur Gesundheitserziehung und zum individuellen Wohlbefinden zu leisten und Schüler auf der Suche zum lebensbegleitenden Sporttreiben zu unterstützen. 

Die stärkere Gewichtung der Ausdauerleistung, die langfristige Planung und ausdauerndes Üben erfordert, wird grundsätzlich befürwortet. Zu bedenken ist aber, belegt durch Erkenntnisse aus dem Bereich der Trainingslehre, dass nur wenige Schüler/innen in einem nur zweistündig unterrichteten Fach Sport in der Lage sein werden, die Anforderungen des Kursplans (speziell im Bereich der Mittel- und Langzeitausdauer) zu erfüllen, wenn nicht zusätzliche zeitintensive Trainingsreize gesetzt werden. Die Förderung sportmotorischer Fertigkeiten und ein kontinuierliches Ausdauertraining mehrmals pro Woche über alle Klassenstufen hinweg ist also unerlässlich. 

Hans Eckhard Giebel u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  

3.13 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Musik 

Positiv ist, dass der nun vorliegende Lehrplan-Entwurf die Musik-Lehrplankonzeption der Unterstufe mit sog. Arbeitsbereichen fortschreibt. Er ist handlungsorientiert und offener konzipiert. Von vier verschiedenen Arbeitsperspektiven aus kann das Fach Musik für die Schüler interessant gestaltet werden. Begrüßt wird der Arbeitsbereich 4, der völlig neue Arbeits- und Aufgabengebiete eröffnet. Allerdings sollten in einem Anhang zum Lehrplan Handreichungen bzw. erläuternde Richtlinien angeboten werden. Grund: Für die im Arbeitsbereich 4 genannten Inhalte existieren bislang nur wenig bzw. gar kein für den Unterricht verwendbares und entsprechend aufbereitetes Arbeitsmaterial für diese Altersgruppe. 

Hinweis zum Text: In der Vorbetrachtung zum "Grundcurriculum zum Arbeitsbereich 2" muss es wohl heißen: "...im Rahmen der Arbeitsbereiche 1, 3 und 4" statt "... Arbeitsbereiche 1, 2 und 3". 

Darüber hinaus kann festgehalten werden: 

· Der Lehrplan Musik in Baden-Württemberg hat eine besondere Tradition. In keinem anderen Bundesland wird eine derart facettenreiche Bildung vermittelt, wie das hier in der Vergangenheit der Fall war. Diesem Faktum sollte auch der neue Lehrplan Rechnung tragen. Es wird noch zu wenig deutlich gemacht, wie Wissensinhalte und neue pädagogische wie methodische Arbeitsformen einander durchdringen sollen. Insbesondere musikimmanente Kategorien sind zur inhaltlichen Präzisierung vonnöten, um das Fach Musik vor dem Abgleiten in die Unverbindlichkeit zu bewahren. Denkbar wäre schließlich, die Gattungen im Grundcurriculum durch je drei Beispiele zu ergänzen, die diese Gattung exemplarisch vertreten.
· Der bei den Schülern zumeist recht hoch angesiedelte Stellenwert der Popularmusik spiegelt sich im Lehrplan kaum wider. Die Chance, durch eine stärkere Berücksichtigung anspruchsvoller Popularmusik und von anspruchsvollem Jazz der letzten vier Jahrzehnte zu einer differenzierten Analyse und Hörerfahrung zu gelangen, darf nicht vertan werden - weder im Blick auf die Attraktivität des Faches Musik noch im Blick auf die erheblichen Transfermöglichkeiten, die sich durch eine kritische Auseinandersetzung mit guter und schlechter Popularmusik eröffnen. Empfohlen wird eine selektive Betrachtung und Differenzierung der an unterschiedlichen Qualitätsmaßstäben sich orientierenden Popularmusik.
· Kritisiert wird, dass das Vorwort zum "Grundcurriculum zu Arbeitsbereich 2" für das zweistündige Pflichtfach Musik missverständlich formuliert ist:
Wenn zunächst alle nachfolgenden Stichworte als "unverzichtbare Inhalte" und damit als verbindlich für die Lehrkraft vorvorgeschrieben werden und anschließend festgelegt wird, dass "aus jedem der unten angeführten Bereiche (I – VII) wenigstens 1 Beispiel exemplarisch behandelt werden" soll, so stellt sich hier die Frage, ob alle unter den Spiegelstrichen genannten Inhalte behandelt werden sollen und mindestens ein Gebiet sehr gründlich oder nur ein bis zwei Beispiele (Spiegelstriche) pro Bereich und die anderen Beispiele des jeweiligen Bereichs nicht. Wenn die erste Interpretation die intendierte ist, so ist das vorgeschriebene Arbeitspensum (Arbeitsbereich 1 + 2 + 3 + 4) nach Auffassung von Fachkollegen zu hoch. Wenn die zweite Interpretation die intendierte ist, so ist zu fragen, ob man das in den "Vorbemerkungen" zum Musiklehrplan postulierte, umfassende musikgeschichtliche Grundwissen’ damit erzielen kann. 

Da die Formulierung "Während im Pflichtfach ... , soll im Profil- und Neigungsfach ..." als Gegensatz angelegt ist, stellt sich hier die Frage, ob im Pflichtfach keine Auseinandersetzung mehr mit Werken bzw. Werkausschnitten (mehr war auch bisher schon aus Zeitgründen nicht möglich) stattfinden soll? 

Zu fragen ist auch, wie angesichts des vorgegebenen Zeitrahmens und der aktuellen Kursgrößen (oft über 23 Schüler) die für das zweistündige Pflichtfach Musik im Vorwort zum "Arbeitsbereich 2: Musik-Geschichte" eingeforderte Methodenkompetenz der Schüler (eigene Recherche/Sammeln, Aufbereiten, Vortrag/Referate/Präsentieren) im Schulalltag erreicht werden soll.
      Hans-Eckhard Giebel u. a. für den Philologenverband Baden-Württemberg. 
  

3.14 Stellungnahme des Philologenverbands Baden-Württemberg zum Lehrplanentwurf der Kursstufe für das Fach Bildende Kunst 

Grundsätzlich wird vom Philologenverband eine Stoffkürzung im Fach Bildende Kunst begrüßt, um die für das praktische Arbeiten erforderlichen Freiräume zu schaffen. Im Vorwort auf Seite 1 des neuen Bildungsplans wird zurecht mit der Aussage "...sich auf der Grundlage gesicherter Kenntnisse und Fertigkeiten eine allgemeine und vertiefte Bildung entwickeln kann" eine ganz wesentliche Zielforderung der neuen Bildungsplankonzeption erhoben. Die Erreichung dieser Forderung erscheint aber aus Sicht des Verbandes nach Prüfung durch Fachexperten aufgrund des nunmehr vorliegenden und auf zwei Seiten vergleichsweise stark gekürzten Lehrplans aus nachfolgender Argumentation eher problematisch: 

· Durch den Verzicht auf "verbindliche Inhalte aus traditionellen Bereichen" (S. 314) wird die Schaffung einer "Grundlage für gesicherte Kenntnisse und Fertigkeiten" des Faches nicht mehr gewährleistet.
· Lehramtsanwärter/innen, die die vorausgegangenen Pläne nicht mehr kennen und auf Lehrplanvorgaben besonders angewiesen sind, bietet der vorliegende Entwurf keine Hilfestellung für ihre kommende Arbeit im neuen Kurssystem. Eine Begriffszuordnung ist insbesondere für diesen Personenkreis ohne fachkundige Erläuterung kaum möglich. Die Seminare können diesen Mangel angesichts der geplanten Verkürzung des Referendariats auf eineinhalb Jahre nicht kompensieren.
· Der Verzicht auf bisher bewährte Arbeitsbereiche für die ästhetische Praxis erscheint in seinen Auswirkungen zu wenig durchdacht.
· In den Vorbemerkungen zu den Fächern Bildende Kunst, Musik und Sport (S. 281) wird ausgeführt, dass "ein gemeinsamer fächerverbindender Unterricht der drei Fächer unbedingt wünschenswert" sei. Der BK-Entwurf weist keine diesbezüglichen Angebote auf.
Die zu starke Kürzung des Lehrplans sowie die Integration von Inhalten des vierstündigen Kurses in einen kürzeren zweistündigen trifft weitgehend auf Ablehnung. 

Zu Struktur und Inhalten des Lehrplan-Entwurfs 

· Der Anhörungsentwurf ist der Struktur nach nur noch ein Rahmen- und Richtlinienentwurf. In den insgesamt ansprechend formulierten "Vorbemerkungen" verspricht man sich von einer "Öffnung" des Lehrplans Methodenvielfalt. Differenzierte Hinweise hierzu werden vermisst.
· In der Präambel und im gesamten Entwurf wird das Wort "Kreativität" als eine für das Fach ganz wesentliche Zielsetzung im Sinne einer kontinuierlich aufbauenden Erziehung zu kreativem Verhalten und Arbeiten vermisst.
· Zur Inhaltsspalte:
· Mit ihrer Entscheidung, auf "verbindliche Inhalte aus traditionellen Bereichen" zu verzichten und "in Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Entwicklung" [welcher?] nur "Richtlinien für die praktische und gedankliche Arbeit" aufzustellen, damit "die Inhalte nun an weniger Aufgaben erarbeitet werden" können, wurden alle bisher verbindlichen Inhalte des Faches nicht mehr im Detail ausgewiesen. Der Entwurf weist nur noch zwei Oberbegriffe für "Inhalte" auf: einen für das praktisch künstlerische Gestalten und einen für die Kunst- und Werkbetrachtung. Die Unterbegriffe wechseln zwischen Inhalt und Methode. Für jede erfahrene Kunsterzieherin / jeden erfahrenen Kunsterzieher verbirgt sich hinter diesen "wesentlichen Bereichen des Gestaltens" ein Kompendium an unterschiedlichen Inhalten, deren Ausmaß aufgrund der im Lehrplan gemachten Angaben nicht einzuschätzen ist. Unter den Lehrer-Anfängern wird nach Expertenansicht eine solche "Offenheit" für Ratlosigkeit sorgen. Nicht klar erkennbar sei auch beispielsweise die inhaltliche Zielsetzung des Hinweises "Versuche in der Auseinandersetzung mit äußeren und inneren Wirklichkeiten in vielfältigen Gestaltungsprozessen". (S. 315)
· Auch in Bezug auf Werkbetrachtungen erscheint es ratsam, den Lehrerinnen und Lehrern eine differenzierte Handreichung als Anleitung zu einer "Untersuchung des Formalen und seiner Wirkungen" (S. 316) anzubieten, um für Klausuren und die zentrale schriftliche Abiturprüfung eine für alle verbindliche Begriffsbildung zu garantieren.

    Zur Hinweisspalte: 

· Vermisst werden präzisere Kommentare zur ästhetischen Praxis und zur Auseinandersetzung mit Artefakten. Die hier mehr oder weniger nur allgemein gehaltenen Anmerkungen beschränken sich auf eine Mischung aus Inhaltlichem und Methodischem. Nicht näher definiert ist, was unter "Planung als auch Offenheit beim Verlauf und Ergebnis" verstanden wird. Was heißt "Offenheit beim Ergebnis"?
· Hinterfragt wird in Bezug auf die Zweistündigkeit des Faches, in dem künftig auch der Umgang mit "Dokumentation, Tagebuch und digitalen Medien" ebenso abverlangt werden soll wie die "verschiedenen Darstellungs- und Vermittlungsformen, z.B. Konzeption und Durchführung einer Ausstellung, Sammlung, Mappe, Video, CD"
Die Integration "digitaler Medien" im Kunstunterricht setzt vorhandene Rahmenbedingen und eine kontinuierliche professionelle Fortbildung der Lehrkräfte im Umgang mit den zum Teil teuren und nicht leicht zu bedienenden und deshalb zeitaufwendigen Programmen (z.B. CAD-Programm) voraus. Der geforderte Umgang mit den neuen Medien (u.a. auch die durchaus hilfreiche fachrelevante Internetrecherche) darf nicht zu Lasten der praktischen Arbeit führen (zum Beispiel Farben mischen, mit Kreide zeichnen Ton, mit den Händen formen und Architekturmodelle aus verschiedenen Materialien herstellen). Hier fehlen entsprechende konkrete Hinweise im Lehrplan. 
  
 

· Anmerkungen zu den "Änderungen und Neuerungen"
· Der geplante Verzicht auf Arbeitsbereiche in der Kursstufe sollte hinsichtlich
seiner Konsequenzen noch einmal überdacht und ggfls. revidiert werden. Der Hinweis, dass sich in der bildenden Kunst der Gegenwart die Gattungsbegriffe aufgelöst haben, wird zwar als richtig gesehen, stellt aber nach Expertenmeinung keinen didaktisch hinlänglichen Grund für deren Auflösung im Kunstunterricht dar!
· Bewährte und unverzichtbare Inhalte für die ästhetische Praxis werden nicht
mehr im Detail ausgewiesen. Hieraus ergibt sich die Frage, wie eine produktive Vernetzung malerisch-grafischer, plastischer und architektonischer Aufgaben dann noch gewährleistet werden kann? Vernetzung setzt eine gründliche Sachkenntnis voraus, zu der im Entwurf keine Hilfestellung geliefert wird.
· Die bisher praktizierte Methode einer vom Lehrplan unabhängigen Festlegung
der Schwerpunktthemen in Bezug auf die "kunsthistorischen Reihen" sollte überdacht werden. Die vorliegenden drei neuen Schwerpunktthemen "lendart" (Plastik), "Wünsche und Träume" und "Das barocke Schloss" (Würzburg), die die "kunsthistorischen Reihen" ersetzen sollen, stößt bei Fachexperten auf heftige Kritik. Eine Korrektur sollte deshalb grundsätzlich in Erwägung gezogen werden. 

Der vorliegende, stark reduzierte Lehrplan-Entwurf für das Fach Bildende Kunst gibt keine Antwort darauf, wie eine im Land einheitliche zentrale schriftliche Abiturprüfung künftig aussehen soll. 

Zwecks Gewährleistung einer guten fachpraktischen und fachtheoretischen Ausbildung der Schülerinnen und Schüler im Fach Bildende Kunst bittet der Philologenverband um eine gewissenhafte Prüfung der dargestellten Einwände, Bedenken und Argumente und ihre Berücksichtigung bei der Erstellung der Endfassung des Lehrplans für das Fach Bildende Kunst. Insbesondere für junge, im Oberstufenunterricht noch unerfahrene Kolleginnen sollte der Lehrplan wertvolle Hilfestellungen bieten. 

Der nachfolgende Vorschlag, "Grundcurriculum Bildende Kunst in der Oberstufe", sollte als Anhang zum Oberstufenlehrplan in die Lehrplan-Endfassung aufgenommen werden:
"1.) Ausgehend von den praktischen Arbeitsbereichen Malerei/Grafik/Medien, Plastik und Architektur, die im Lehrplan für die Unter- und Mittelstufe ausgewiesen sind, wird eine Vertiefung und Weiterentwicklung der bildnerischen und gestalterischen Kenntnisse und Fertigkeiten angestrebt. Verbindlich für die praktische Arbeit in der Kursstufe ist die Bearbeitung zweier dieser Bereiche. Die Aufgaben für die Fachpraktische Abiturprüfung beziehen sich auf diese zwei bearbeiteten Bereiche. 

2.) Die Schüler/innen erwerben und vertiefen Grundkenntnisse über die kunstgeschichtlichen Epochen - griechische und römische Antike, Mittelalter mit Romanik und Gotik, Renaissance, Barock, 19. Jahrhundert mit Klassizismus, Romantik, Realismus und Impressionismus, 20. und 21. Jahrhundert mit Klassischer Moderne, Erweiterten Kunstbegriffen und Tendenzen bis heute. 

Auf der Grundlage der zu erwerbenden Fähigkeiten des Beschreibens, Analysierens und Interpretierens von Werken können die Schüler/innen individuelle Zugänge zum Verständnis von Werken und kunstgeschichtlichen Zusammenhängen finden. Schwerpunkte (einzelne Werke, Künstler oder Zusammenhänge) für die schriftliche (4-stündige Kurse) und mündliche Prüfung (2-stündige Kurse ) werden durch Abiturerlass festgelegt." 

Hans Eckhard Giebel u.a. für den Philologenverband Baden-Württemberg.

  
  
  

